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Zusammenfassung 
 
Im Zuge der Globalisierung überschreiten nicht nur vermehrt Güter, Dienstleistungen und 
Menschen nationale Grenzen. Auch Bedrohungen wie der Treibhauseffekt, Finanzkrisen 
oder übertragbare Krankheiten machen nicht an den Landesgrenzen halt. Diesen Heraus-
forderungen kann ein Staat allein nicht mehr wirksam begegnen. Zur Herstellung von Glo-
balen Gemeinschaftsgütern (GGG), zum Beispiel Klima- oder Finanzstabilität, ist internati-
onale Zusammenarbeit unerlässlich. Die Zusammenarbeit zur Herstellung von GGG ist 
aber nicht immer deckungsgleich mit der Entwicklungszusammenarbeit (EZA), deren ü-
bergeordnete Mission die Armutsbekämpfung ist. Demgegenüber kann die Herstellung 
von GGG eine andere geographische und soziale Ausrichtung annehmen. GGG werden 
immer auch im Eigeninteresse des Nordens erstellt. EZA-Gelder sind für das Kerngeschäft 
der EZA, die Armutsbekämpfung, zu verwenden. Für GGG, die nicht unmittelbar der Ar-
mutsbekämpfung dienen, sind andere Budgetmittel einzusetzen. Die entwicklungspoliti-
sche Rolle der EZA liegt (1) bei der Mobilisierung additioneller und adäquater finanzieller 
Ressourcen für die Produktion von GGG; (2) bei der Priorisierung von GGG im Sinne der 
Interessen der ärmsten Länder; (3) sowie bei der partizipativen und demokratischen Aus-
gestaltung von GGG-Regimes. Herstellung und Finanzierung von GGG stellt eine grosse 
Herausforderung für die Staatengemeinschaft dar. Neue Herausforderungen benötigen 
auch neue Lösungsansätze. Es ist die Absicht dieser Ausführungen, den Kontext der De-
batten um GGG aus einer entwicklungspolitischen Sicht aufzuzeigen. Im Hinblick auf die 
internationalen Bemühungen, die Millenium-Entwicklungs-Ziele bis 2015 zu erreichen, ist 
eine Klärung des Verhältnisses von GGG und EZA von grosser Bedeutung.      
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Entwicklungszusammenarbeit und Globale Gemeinschaftsgüter 
 

 
Kontext Was allen gehört und keiner besitzt, hat in der Regel einen schwe-

ren Stand: So sind Gesundheit, Frieden und eine intakte Umwelt 
im persönlichen Umfeld sehr erwünscht, auf der internationalen 
Ebene verfügen sie aber kaum über eine Lobby. Dieser Umstand 
hat eine internationale Debatte über die sogenannten Globalen 
Gemeinschaftsgüter (GGG) entfacht.  
 
Das Konzept der GGG ist innerhalb weniger Jahre zu einem neu-
en Referenzrahmen für die Auseinandersetzung über die interna-
tionale Umwelt- und Entwicklungspolitik geworden. Auslöser war 
das 1999 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen he-
rausgegebene Buch "Global Public Goods. International Coopera-
tion in the 21st Century". Danach überschreiten im Zuge der Glo-
balisierung nicht nur vermehrt Güter, Dienstleistungen und Men-
schen nationale Grenzen, sondern auch allerlei Übel: Weder 
Treibhauseffekte noch Finanzkrisen noch übertragbare Krankhei-
ten machen an den Staatsgrenzen halt. Leidtragende sind vorwie-
gend die Länder des Südens. Die weltweiten ökologischen, sozia-
len und ökonomischen Krisenerscheinungen werden somit als ei-
ne Unterversorgung mit GGG wie Klimastabilität, Finanzstabilität 
oder der Kontrolle ansteckender Krankheiten begriffen, deren Be-
reitstellung eine vermehrte internationale Zusammenarbeit erfor-
dert – und zwar nicht im Sinne von Krisenbewältigung, sondern 
von Prävention. Die Zusammenarbeit zur Bereitstellung von GGG 
wird meistens aus den Etats für die Entwicklungszusammenarbeit 
finanziert, obwohl das eine nicht immer dem anderen entspricht.  
 
Die Auseinandersetzung über die GGG hat im Zuge der UN-Kon-
ferenz über die Erntwicklungsfinanzierung in Monterrey und den 
Rio+10-Gipfel in Johannesburg 2002 an politischer Dynamik ge-
wonnen. Der Ansatz ist aber umstritten. Weder über die Definition 
noch über die Finanzierung von GGG herrschte unter den Regie-
rungen Einigkeit. Auf Druck der USA wurde das Thema aus dem 
Schlussdokument von Monterrey entfernt. Frankreich und Schwe-
den regten daraufhin die Gründung einer „Task Force“ an, die sich 
mit dem Konzept und der Finanzierung von GGG befassen soll. 
Die „Task Force“ einigte sich auf einen Konsultationsprozess zwi-
schen interessierten Regierungen, multilateralen Organisationen, 
NGO und WirtschaftsvertreterInnen. Sie prüft, welche GGG not-
wendig sind, um die UN-Milleniumsziele bis 2015 zu erreichen und 
wie diese bereitgestellt und finanziert werden können. Auch die 
Schweiz nimmt aktiv an dieser Debatte teil und hat sich somit zu 
positionieren. 
 

Problemstellung Unser Wohlergehen, wo immer wir auch leben, hängt ab von pri-
vaten Gütern (Brot, Kleidung, Haus) sowie von öffentlichen Gütern 
(Zugang zu Bildung, funktionierendes Rechtssystem, tiefe Krimi-
nalitätsrate). 
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 Private und öffentliche Güter: Eine Unterscheidung 

Private Güter sind klar abgrenzbar und teilbar. Ihr Nutzen kommt dem jeweili-
gen Besitzer zugute. Sie können gegen die Bezahlung eines Preises erworben 
werden und so den Eigentümer wechseln; wer nicht bezahlt, kann private Güter 
nicht nutzen.  

Öffentliche Güter sind Güter, deren Nutzen allen zugute kommt – und wenn es 
an Ihnen mangelt, erleiden zumeist auch alle Schaden. Öffentliche Güter sind 
also typischerweise für alle da, egal ob jemand für die Bereitstellung bezahlt hat 
oder nicht. Güter können öffentlich sein, weil es technisch unmöglich oder zu 
kostspielig ist, jemanden, der nicht bezahlt, von der Nutzniessung auszu-
schliessen (öffentliche Sicherheit, intakte Umwelt). Dieser Umstand erschwert 
die angemessene Bereitstellung öffentlicher Güter, da es für Individuen rational 
ist, abzuwarten, bis andere das Gut produzieren; am Nutzen kann man ja eben-
so teilhaben, auch ohne einen persönlichen Beitrag zu leisten. Dieses „Tritt-
brett-Fahren“ trägt oft dazu bei, dass öffentliche Güter nicht in ausreichendem 
Masse produziert werden.   

Güter können aber auch aufgrund einer bewussten politischen Entscheidung 
öffentlich sein und allen zugute kommen. Dies ist beim allgemeinen Zugang zur 
Grundschulausbildung, zur Gesundheitsversorgung oder zum funktionierenden 
Rechtssystem der Fall.  

 
 

 
Die Öffnung der nationalen Grenzen im Zuge der Globalisierung 
führt zu einer immer stärkeren Verflechtung zwischen den Staa-
ten. Unser Wohlergehen hängt somit vermehrt auch von Gütern 
ab, die von „aussen“ bestimmt werden: Unsere Gesundheit wird 
tangiert durch grenzüberschreitende Krankheiten wie AIDS oder 
SARS; unsere Ersparnisse werden durch internationale Finanzkri-
sen gefährdet; unsere Sicherheit hängt ab vom Ausmass der inter-
nationalen Stabilität; unser Wissen profitiert vom wachsenden 
weltweiten Technologiebestand; und unsere Luftqualität wird be-
einflusst durch den Schadstoffausstoss unserer Nachbarländer.  
 
Die fortschreitende Globalisierung führt also nicht nur zu grenz-
überschreitenden (und somit gemeinschaftlichen) „goods“ wie im 
Falle des besseren Zugangs zu Wissen und Technologie, sondern 
auch zu „bads“ in Form von grösseren wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Risiken. So gehört z.B. die Instabilität der Fi-
nanzmärkte zur Schattenseite der Globalisierung. Die sozialen 
und ökonomischen Kosten von Finanzkrisen sind gewaltig: Dem 
Ökonomen Elmar Altvater zufolge haben die Instabilitäten Ende 
der 90er Jahre den staatlichen Haushalt Indonesiens mit rund 
50% des Bruttoinlandprodukts, denjenigen Russlands mit etwa 
40% belastet. Globalen „bads“ ist nicht durch nationale Politik-
massnahmen alleine beizukommen. Internationale Zusam-
menarbeit ist erforderlich, um GGG bereitzustellen. 
 

GGG: 
Das Konzept 

GGG sind öffentliche Güter, die einen grenzüberschreitenden Nut-
zen stiften und somit die Entwicklungsmöglichkeiten der Men-
schen weltweit beeinflussen. Ist der Nutzen regional beschränkt, 
spricht man von Regionalen Gemeinschaftsgütern (RGG). RGG 
und GGG müssen, wie private Güter auch, produziert werden. Ein-
zelne Länder können dies aber nicht alleine tun. Somit werden 
GGG trotz vorhandener Nachfrage nicht per se in ausreichendem 
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Masse hergestellt (Eindämmung von AIDS, Errichtung einer globa-
len Finanzarchitektur, Klimastabilität). Für die Staatengemein-
schaft ergibt sich die Notwendigkeit, zwecks Bereitstellung von 
GGG zusammenzuarbeiten. Die Industrieländer sehen sich somit 
einer doppelten Agenda internationaler Kooperation gegenüber: 
der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und der Zu-
sammenarbeit zur Produktion von GGG.   
 

EZA und GGG: 
Gemeinsamkeiten ...  
 
           
           

Die traditionelle EZA und die Zusammenarbeit zur Bereitstellung 
von GGG weisen Gemeinsamkeiten auf. Viele GGG sind nämlich 
armutsrelevant. Insoweit ergänzen sich die Produktion von GGG 
und die EZA. Die Kontrolle infektiöser Krankheiten wie AIDS oder 
Malaria oder die freie Verfügbarkeit von Wissen sind wesentliche 
Bestandteile der Armutsbekämpfung. Dasselbe gilt auch vice ver-
sa: Armutsreduktion ist oft auch Voraussetzung für die Produktion 
eines GGG, z.B. für die Erhaltung der Biodiversität oder für Frie-
den und Sicherheit. Es existieren aber auch RGG und GGG, die 
nicht unmittelbar armutsrelevant sind. Ebenso tragen viele Aktivi-
täten der EZA ausschliesslich zur Armutsbekämpfung, nicht aber 
zur Produktion von RGG oder GGG bei. Die Schnittmenge der fol-
genden Graphik zeigt die inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen 
der traditionellen EZA und der Produktion von GGG. 
 
 
       
 
 
 
                                      
 
 
                                 
                C    Armutsrelevante RGG/GGG 
 
 

A 
• Behandlung von AIDS-

Patienten 
• Generika zu tiefen Kosten für 

alle 
• Zugang zu sauberem Wasser 

und sanitären Anlagen 
• Verhinderung von Bodenero-

sion 
• Fair trade Arrangements 
• Zugang zu Information und 

Kommunikation zu er-
schwinglichen Preisen 

 

C 
• Impfung der Bevölkerung 

gegen übertragbare Krank-
heiten 

• Ausrottung von übertragbaren 
Krankheiten 

• Eindämmung der Verwüstung
• Schutz der Fischbestände 

und Meeresressourcen 
• Klimastabilität 
• Konfliktprävention 
• Globale Finanzstabilität 
• Marktliberalisierung unter 

fairen, allgemein akzeptierten 
Regeln 

• Freie Verfügbarkeit von Wis-
sen und Technologie 

B 
• Existenz von Medikamenten 

gegen Zivilisationskrankhei-
ten 

• Verhinderung radioaktiver 
Unfälle 

• Eindämmung infektiöser 
Krankheiten wie SARS 

• Ausmerzung des internatio-
nalen „Terrorismus“ 

• Kontrolle des Drogenhandels 
• Internationale Verfolgung von 

Kriegsverbrechern 
• Friedliche Nutzung des Welt-

raums 
• Internationales Flugsiche-

rungssystem 
 

     
    A 
 
Armutsbekämpfung                             

                          
                B 
 
     RGG/GGG               
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 Neben inhaltlichen Gemeinsamkeiten weisen die EZA und die Zu-

sammenarbeit im Bereich der GGG auch Gemeinsamkeiten pro-
zessualer Art auf: Erkenntnisse aus der EZA sind auch bei der Ko-
operation zur Produktion von GGG gültig, so z.B. die Notwendig-
keit der Partizipation aller Stakeholder in den Entscheidungspro-
zessen, das Erzielen von „Ownership“, die Konzentration auf eini-
ge prioritäre GGG aufgrund der knappen Ressourcen oder eine 
realistische Planung von erreichbaren Zielen und erforderlichen 
Mitteln. 
 

... und 
Unterschiede 
 
 
 
 
         
 

Armutsbekämpfung und die Bereitstellung von GGG sind aber 
nicht immer deckungsgleich. Unterschiede bestehen, wie gezeigt, 
in Bezug auf den Inhalt, aber auch in Bezug auf die jeweilige Aus-
richtung und Motivation. Die EZA kommt Ländern zugute, die un-
ter Armut leiden. Die Beweggründe der EZA können – müssen 
aber nicht – ethischer und humanitärer Natur sein; der Fokus liegt 
auf einem Land oder einer Ländergruppe. Auch GGG werden in 
internationaler Zusammenarbeit hergestellt, die Produktion liegt 
klar auch im nationalen Eigeninteresse des Nordens; alle Länder 
profitieren potentiell von der Bereitstellung eines GGG. Das 
Hauptaugenmerk liegt hier auf einem „issue“, einem Gut, welches 
gemeinsam zu produzieren ist. 
 
In diesem Sinne können sich auch die jeweiligen Ansätze unter-
scheiden. So nimmt z.B. der Stellenwert von Schwellenländern er-
heblich zu, wenn es um die Produktion eines GGG im Umweltbe-
reich (z.B. Schutz der Ozonschicht) geht. Ebenso variiert die be-
günstigte Bevölkerung: Während bei ruralen Themen (Erhaltung 
des Tropenwaldes und der Artenvielfalt) die Zielgruppe globaler 
Umweltmassnahmen identisch ist mit jener der EZA, entspricht sie 
bei Fragen der Schadstoffreduktion (z.B. der Umstellung auf 
FCKW-freie Kühlschränke) eher der städtischen Mittel- und Ober-
schicht.  
 
Trotz dieser Unterschiede werden für die Zusammenarbeit im Be-
reich der GGG noch heute mehrheitlich die nationalen Budgets 
der EZA verwendet. Bis zu 30 Prozent der EZA-Gelder fliessen in 
die Produktion von GGG. Eine zweckentsprechende Zuordnung 
der staatlichen Finanzen und somit eine effizientere und gerechte-
re Lastenverteilung sind notwendig. Die EZA hat sich vermehrt 
wieder auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren – und jenes auch zu 
finanzieren, während die Beiträge an die GGG durch additionelle 
Mittel aufzubringen sind.  
 

 
EZA und GGG: 
Ein Beispiel 

Costa Rica: Die Multifunktionalität der Wiederbewaldung 

Costa Rica zählte in den 70er- und 80er-Jahren zu den lateinamerikanischen 
Ländern mit den höchsten Entwaldungsraten. Vor dem Hintergrund der nationa-
len Besorgnis über eine unsachgemässe Bewirtschaftung der Wälder, den Ver-
lust der Artenvielfalt und den Rückgang lebenswichtiger Dienstleistungen der 
Waldressourcen (Wasserspeicher und Klimafunktion), wurde 1990 ein Langzeit-
projekt lanciert mit dem Ziel, eine nachhaltige Forstwirtschaft im Einklang mit 
der Biodiversitäts- und Klimakonvention zu fördern. 
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Heute existieren in Costa Rica solide Konzepte zur nachhaltigen Bewirtschaf-
tung der Waldressourcen. Ebenso herrscht eine „Waldgesinnung“ vor. Beides 
trägt sowohl zur Armutsbekämpfung als auch zur Produktion von RGG und 
GGG bei: Die Bewirtschaftung des Waldes, der aufkommende Ökotourismus 
und die zunehmende Nutzung von Medizinalpflanzen und Pflanzgärten schaffen 
Arbeitsplätze und Einkommen und die Landflucht kann gebremst werden, dies 
mit positiven Auswirkungen auf die Armutsminderung in der Region. Gleichzei-
tig leisten die durchgeführten Massnahmen und Aktivitäten auch einen Beitrag 
zur Produktion von RGG und GGG (Klimastabilität, Biodiversität, Schutz der 
Wassereinzugsgebiete).   

 
Nord – Süd:  
Unterschiedliche  
GGG-Prioritäten ... 

 
Die weltweite Knappheit materieller und finanzieller Ressourcen 
verlangt eine Konzentration auf die Produktion einiger wesentli-
cher GGG. Somit müssen multilateral Prioritäten gesetzt werden – 
und Interessenkonflikte sind vorprogrammiert. RGG oder GGG, 
die aus südlicher Perspektive besonders relevant sind (Eindäm-
mung der Verwüstung, Kontrolle von infektiösen Tropenkrankhei-
ten, Schutz der Meeresressourcen, freie Verfügbarkeit von Wis-
sen) sind dies nur bedingt für den Norden. RGG oder GGG, die 
aus nördlicher Sicht vorrangig sind (Stabilität des Finanzsystems, 
Erhaltung der Biodiversität, Eindämmung von Infektionskrankhei-
ten wie SARS, Kontrolle des Drogenhandels), haben nicht diesel-
be Relevanz für den Süden1. In Bezug auf die Frage der Priorität 
ist oft weniger die tatsächliche Bedeutung, sondern die (politische) 
Wahrnehmung des Problems ausschlaggebend. 

  
          
 
 
 
          
          
 
 
 
            
           
       

 
 
 
Wert für den Norden                                                               Wert für den Süden 
 
                                     
 
 
Wert für den Norden                                                               Wert für den Süden 
 
 
 
 
 
Wert für den Norden                                                               Wert für den Süden 
 
 
 
Viele Entwicklungsländer befürchten, das Konzept der GGG könn-
te dazu missbraucht werden, EZA-Gelder für die Armutsbekämp-
fung für attraktive GGG vorwiegend im Interesse des Nordens ein-
zusetzen. Um diesen Befürchtungen entgegenzuwirken, sind die 
finanziellen Mittel für die Produktion von GGG sinnvoller zuzuord-
nen und institutionelle Vorkehrungen zu treffen, die eine wirksame 
Partizipation der Entwicklungsländer bei der Festlegung von inter-
national prioritären GGG gewährleisten.  
 

                                                           
1  Der Begriff „Süden“ ebnet Unterschiede ein: Für Schwellenländer wie z.B. Thailand ist globale Finanzstabilität natür-
lich auch von direktem Interesse, hingegen ist sie für die ärmsten Länder in Afrika südlich der Sahara mehr indirekt von 
Belang. 

 
Frieden 

Finanzstabilität 

AIDS-Kontrolle 
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... und Interessen- 
gegensätze innerhalb 
gemeinsamer  
Prioritäten     
 
 

Auch innerhalb gewisser GGG, die sowohl für den Norden als 
auch für den Süden grossen Wert haben, treten Interessengegen-
sätze auf, z.B. im Bereich des Zugangs zu den globalen Märkten.  
 
Offene Weltmärkte sind, zumindest formal, ein GGG: Die Auswir-
kungen offener Märkte sind grenzüberschreitend, je nach Grösse 
des gemeinsamen Marktes regional oder global. Zudem wird nie-
mand innerhalb des geschaffenen Marktes vom Nutzen (oder 
auch Schaden) ausgeschlossen. Offene Märkte sind aber nicht 
unbedingt „fair“, da die Wohlfahrtsgewinne, die Nutzen und Lasten 
der teilnehmenden Staaten meist nicht gerecht verteilt sind. Damit 
die offenen Märkte nicht ein „good“ für die einen und ein „bad“ für 
die anderen sind, hat die Marktöffnung nach allgemein akzeptier-
ten Regeln zu erfolgen. Die Positionen und Interessen der einzel-
nen Länder sind aber, wie die unten stehende Graphik2 verdeut-
licht, sehr heterogen, obschon offene Märkte für den Norden wie 
auch den Süden von grosser Wichtigkeit sind.   

 
 

        Beispiel:  
Liberalisierung der Agrarmärkte: unterschiedliche Interessen 
 
 
 
 

                                                           
2  Die dargestellte Interessengeometrie hat sich an der WTO-Ministerkonferenz 2003 in Cancún durch die aktive Rolle 
der G 21 erneut verändert. In der G 21 haben sich Länder wie China, Indien, Brasilien, und Südafrika zusammenge-
schlossen. Sie kritisieren den Agrarprotektionismus der USA und EU scharf. 

USA 
 

 Massiver Zollabbau für eigene Agrarexporte 
 Infragestellung der Umwelt- und Nahrungs-

mittelsicherheitsstandards und der Sonder-
rechte für Entwicklungsländer  

 gleichzeitige Beibehaltung der eigenen Sub-
ventionsmöglichkeiten 

EU, Japan, Norwegen, Südkorea, 
Schweiz  
 

 Betonung der Multifunktionalität der 
Landwirtschaft   

 weitere Subventionsmöglichkeiten für 
Tierschutz, Landschaftspflege und die 
Erhaltung des ländlichen Raumes 

Like minded group 
(Kuba, Dominikanische Republik, El 
Salvador, Haiti, Honduras, Kenia, Pakis-
tan, Sri Lanka, Uganda, Zimbabwe):  
 

 Schutz der eigenen Kleinbauern 
durch Zölle 

 Ungehinderter Zugang der eigenen 
Exporte auf Märkte der Industrielän-
der 

Cairns-Gruppe  
(grosse Agrarexporteure, Argentinien, Australien, 
Bolivien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, 
Fidschi, Guatemala, Indonesien, Malaysia, Neu-
seeland, Paraguay, Philippinen, Südafrika, Thai-
land, Uruguay): 
  

 Handelsliberalisierung für Agrarprodukte und 
alle weiterverarbeitenden Stufen 

 Streichung von Zollschutz und Subventionen 
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Entwicklungspolitische Rolle im Bereich der Globalen Gemeinschafts-
güter 

 
 
  Im wohlverstandenen Eigeninteresse der Schweiz sollte die 

(D)EZA bei der Priorisierung und Finanzierung von GGG auch die 
Interessen der Entwicklungsländer respektieren. Diese Rolle cha-
rakterisiert sich durch ein Engagement (1) zugunsten der am 
meisten benachteiligten Länder bei der Setzung von GGG-Prioritä-
ten auf globaler Ebene, (2) zugunsten der Mobilisierung zusätzli-
cher finanzieller Ressourcen für die Bereitstellung von GGG, so-
wie (3) zugunsten einer partizipativen Ausgestaltung der Ent-
scheidungsprozesse und GGG-Regimes. 
 

1. Prioritätensetzung zugunsten der Entwicklungsländer auf globaler Ebene 
 
Beispiel I: 
Patientenrechte   
vs.  
Patentrechte 

Wissen ist ein GGG, welches sowohl im Norden als auch im Sü-
den grundlegende Bedeutung für die wirtschaftliche, menschliche 
und gesellschaftliche Entwicklung hat. Die Hauptproduzenten von 
verwertbarem Wissen, die industrialisierten Länder, versuchen, die 
Ergebnisse ihrer Forschungs- und Entwicklungsbemühungen 
durch Patentrechte vor Nachahmern zu schützen und somit die 
Nutzung des Wissens zu „privatisieren“. Die ärmeren Länder des 
Südens, meist abhängig vom im Norden generierten Wissen, plä-
dieren für einen freien und kostengünstigen Zugang zu Wissen, 
zum Beispiel in Form von neuen Medikamenten, die übertragbare 
Krankheiten bekämpfen und damit zur Armutsreduktion sowie zur 
Eindämmung von ansteckenden Krankheiten (letzteres selbst ein 
RGG) beitragen. 
  

 Die Schweiz: Patentschutz heute – Nachahmung früher 

Im November 2001 verabschiedeten die WTO-Mitglieder in Doha eine spezielle 
Erklärung zum TRIPS-Abkommen und zur öffentlichen Gesundheit. Diese hält 
fest, dass der Schutz der öffentlichen Gesundheit Vorrang gegenüber dem Pa-
tentschutz hat. Zudem wurde anerkannt, dass auch jene WTO-Mitglieder, die 
über keine oder nur ungenügende Produktionskapazitäten im Pharmasektor 
verfügen, die Möglichkeit haben müssen, vom Instrument der Zwangslizenzen 
Gebrauch zu machen, d.h. unter gewissen Umständen im öffentlichen Interesse 
günstige Nachahmungen geschützter Arzneimittel legal einzuführen.  

Die Lösung dieses Problems hat für viele arme Entwicklungsländer enorme Be-
deutung. Gegenwärtig haben diese noch die Möglichkeit, billige Nachahmungen 
aus Ländern wie Indien zu beziehen. Ab 2005 werden aber alle WTO-Mitglieder 
(ausser die ärmsten Entwicklungsländer) aufgrund des TRIPS-Abkommens da-
zu verpflichtet sein, neuen pharmazeutischen Produkten einen mindestens 20-
jährigen Patentschutz zu gewähren; d.h. Indien darf ab 2005 weder neue Nach-
ahmungen produzieren noch an andere Entwicklungsländern liefern. Von die-
sem Verbot profitiert in erster Linie die Pharmaindustrie im Norden. Auch die 
Schweiz tritt für einen starken Patentschutz im TRIPS-Abkommen ein.  

Gerade die Schweiz verdankt aber einen Teil ihres Wohlstandes der Nachah-
mung: So bekämpfte die Schweizer Chemie Ende des 19. Jahrhunderts den Er-
lass eines Patentgesetzes, um ausländische Medikamente wie z.B. Aspirin 
nachahmen zu können. Im deutschen Reichstag galt die Schweiz als „Raubrit-
terstaat“, in Frankreich als „Land der Fälscher“. Produkte-Patente auf Medika-
menten kennt die Schweiz erst seit 1978. 
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Nimmt die EZA ihre entwicklungspolitische Rolle ernst, muss sie 
auf nationaler wie auch internationaler Ebene für die „Öffentlichkeit 
der Nutzung“ von Wissen durch die wirtschaftlich benachteiligten 
Länder plädieren und sich somit für deren allgemeinen und kos-
tengünstigen Zugang zu Wissen (und dessen Folgeprodukten wie 
Technologie, Medikamente, etc.) einsetzen. 
 

Beispiel II: 
Öffnung fremder 
Märkte 
vs. 
Schutz des eigenen 
Marktes 
 

Sollen „offene Weltmärkte“ als Globales Gemeinschaftsgut (und 
nicht als -übel) für Industrie- wie auch Entwicklungsländer Nutzen 
stiften, muss die Marktliberalisierung nach allgemein akzeptierten, 
in fairen Verhandlungsprozessen bestimmten Regeln erfolgen.  
 
In den heutigen multilateralen und bilateralen Regelwerken sowie 
in den Verhandlungsprozesses dominieren meist die Handelsinte-
ressen des Nordens. Diese sind den Interessen des Südens aber 
oft diametral entgegengesetzt. Davon zeugten die Verhandlungen 
im Rahmen der als „Entwicklungsrunde“ bezeichneten WTO-Mi-
nisterkonferenz in Cancún: Die Industrieländer erhofften sich eine 
weitere Liberalisierung der Weltmärkte, insbesondere der Investi-
tions- und Dienstleistungssektoren, sowie Wachstumsimpulse für 
die stagnierende Weltwirtschaft. Gleichzeitig schützen dieselben 
Länder aber den eigenen Agrar-, Textil- und Stahlsektor mit hohen 
Zöllen und Subventionen. Die Entwicklungsländer erwarteten sub-
stantielle Zugeständnisse des Nordens im Bereich des Zugangs 
zu den Agrar- und Textilmärkten sowie grössere Handlungsspiel-
räume für die eigene Entwicklungspolitik, welche wiederum Mass-
nahmen zum Schutz des eigenen Industrie- und Dienstleistungs-
sektors beinhalten können. 
 

 Durchschnittliche Zölle des Nordens auf Agrarprodukten: 40 Prozent, auf 
Industriegütern: 4 Prozent 

Der internationale Agrarhandel ist einer der zentralen Streitpunkte in den WTO-
Verhandlungsrunden. Das bestehende Agrarabkommen begünstigt in den Be-
reichen Zoll- und Subventionspolitik die Industrieländer. Laut Beschlusslage von 
Doha soll bis Ende 2004 der Zugang für Entwicklungsländer zu den Agrarmärk-
ten der Industrieländer erheblich verbessert werden: Handelsbeschränkungen 
sollen abgebaut und alle Formen von Exportsubventionen kontinuierlich redu-
ziert werden. Zudem soll Entwicklungsländern ein Recht auf Sonderkonditionen 
eingeräumt werden, um die Nahrungssicherheit und die ländliche Entwicklung 
zu garantieren.  

Obschon Fortschritte beim Agrarabkommen als wichtige Voraussetzung für den 
weiteren Verlauf der Welthandelsrunde gelten, haben die Industrieländer kaum 
Bereitschaft zu Zugeständnissen gezeigt: Die USA fordern den ungehinderten 
Freihandel bis hin zur Aufhebung von Standards für die Nahrungsmittelsicher-
heit und dem Umweltschutz, dies aber bei gleichzeitiger Erhaltung eigener Sub-
ventionsmöglichkeiten. Die EU, Japan, Norwegen, Südkorea und die Schweiz 
propagieren das Konzept der Multifunktionalität der Landwirtschaft, welches zu-
mindest weitere Subventionsmöglichkeiten für Tierschutz, Landschaftspflege 
und Erhaltung des ländlichen Raumes erhalten soll. Die Schweiz missbraucht 
aber das Argument der Multifunktionalität, wenn sie damit generell den Status 
Quo verteidigt und Massnahmen für eine hohe Selbstversorgung bei Produkten 
wie Zucker rechtfertigt, die für südliche Länder von grossem Interesse sind.  
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 Die entwicklungspolitische Rolle der EZA liegt in der Propagierung 

einer „Marktöffnung unter allgemein akzeptierten Regeln“. Nur so 
kann verhindert werden, dass die Marktliberalisierung ein Gut für 
die einen und ein Übel für die anderen ist. Somit muss besonderes 
Augenmerk auf die Ausgestaltung partizipativer und fairer Ver-
handlungsprozesse und Regelwerke sowie auf die tatsächliche 
Umsetzung etablierter Kompromisse und gemachter Versprechun-
gen gelegt werden. 
 

Beispiel III: 
Verhinderung von 
Verwüstung 
vs. 
Schutz der 
Biodiversität 
 

Umweltschutz ist ein weiterer thematischer Schwerpunkt, der, zu-
mindest in gewissen Bereichen, für den Norden wie auch für den 
Süden grosse Bedeutung hat. Auch hier sind aber Interessenge-
gensätze vorhanden, zum einen in Bezug auf die Prioritäten, die 
meist durch die geographische Lage und den wirtschaftlichen Ent-
wicklungsstand bestimmt werden, zum anderen auch in Bezug auf 
die Übernahme von Verantwortung bei der Erstellung von RGG 
und GGG.  
 
Während die „Reduktion der Luftverschmutzung“, die „Prävention 
von nuklearen Unfällen“ oder die „Erhaltung der Biodiversität“ 
RGG respektive GGG im primären Interessen des Nordens dar-
stellen, sind die „Eindämmung der Verwüstung“, der „Schutz der 
Wassereinzugsgebiete“ oder der „Schutz der Meeresressourcen“ 
RGG respektive GGG hauptsächlich im Interesse des Südens. 
„Klimastabilität“, ebenso ein GGG, ist von grosser Bedeutung so-
wohl für den Norden als auch den Süden. Obwohl aber (zumindest 
bis heute) im Süden die Auswirkungen der Erderwärmung in Form 
von verheerenden Wirbelstürmen, weiterer Verwüstung oder eines 
steigenden Meeresspiegels eher spürbar sind als im Norden, ist 
die politische Wahrnehmung des Problems im Norden (noch) stär-
ker ausgeprägt als im Süden.   
 

 Klimaerwärmung: Erneuter Auszug aus Ägypten? 

Für das 21. Jahrhundert ist ein Anstieg des Meeresspiegels von 9 bis 88 cm zu 
erwarten. Für flache Inseln und Küstenländer kann dies eine enorme Verände-
rung ihres Siedlungs- und Wirtschaftsraumes bedeuten. Steigt der Meeresspie-
gel um einen halben Meter, so gehen im Küstengebiet Ägyptens 2000 Quadrat-
kilometer Landwirtschaftsfläche verloren – dies entspricht der Fläche der Kanto-
ne Zürich und Zug – und vier Millionen Menschen müssen ein neues Zuhause 
suchen. Bangladesch, ebenfalls dicht besiedelt, droht 17 Prozent seiner Lan-
desfläche zu verlieren; dies entspricht etwa der Hälfte der Fläche der Schweiz. 

Es ist unbestritten, dass die Verantwortung für den Klimawandel vor allem bei 
den Industrieländern liegt, deren Pro-Kopf-Emissionen um das Fünf- bis Zehn-
fache höher sind als diejenigen der Entwicklungsländer. Die Entwicklungsländer 
produzieren, trotz ihres wachsenden Anteils an der Weltbevölkerung, aufgrund 
ihrer geringen Pro-Kopf-Emissionen bis heute nur einen geringen Teil der welt-
weiten Treibhausgase, werden im Rahmen ihres Entwicklungsprozesses aber 
die Emissionen vorerst steigern. Selbst eine Verdopplung der Weltbevölkerung 
hätte aber nicht annähernd so gravierende Konsequenzen für das Klima wie ei-
ne Steigerung der Pro-Kopf-Emissionen der Entwicklungsländer auf das Niveau 
der Industriestaaten. 

Die internationale Klimapolitik hat mit dem Kyoto-Protokoll die Industrieländer in 
die Verantwortung gezogen. Diese müssen ihre Treibhausgasemissionen wäh-
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rend den nächsten 50 Jahren um rund 80 Prozent senken. Das Protokoll sowie 
die Folgevereinbarungen sollen zudem verhindern, dass sich in den Ländern 
des Südens ähnlich hohe Pro-Kopf-Emissionen einstellen, wie sie die wirt-
schaftliche Entwicklung in den Industrieländern mit sich brachte. Dazu müssen 
die Industrieländer den Entwicklungsländern aber Know-how, angepasste Tech-
nologien und eine entsprechende finanzielle Unterstützung bereitstellen.  

 
 

 
Die Zusammenarbeit bei der Lösung von grenzüberschreitenden 
ökologischen Problemen (und somit bei der Produktion von RGG 
und GGG) ist noch heute vielfach ein Wunschdenken: Ökologi-
sche Probleme werden äusserst selektiv und entlang verschie-
denster Macht- und Interessenbündnisse bearbeitet. Obschon Ent-
wicklungsländer in Umweltverhandlungen grundsätzlich eine 
schwächere Position einnehmen, verlaufen Interessenkonflikte 
quer durch Industrie- und Entwicklungsländer hindurch. So sind 
z.B. die Interessen der Inselstaaten, die vom Klimawandel unmit-
telbar betroffen sind, sowie diejenigen der Emerging-Market-Öko-
nomien – von den OPEC-Ländern und ihrer Obstruktionspolitik 
ganz zu schweigen –, höchst verschieden. Somit muss sich die 
EZA in Bezug auf ihre entwicklungspolitische Rolle für die Interes-
sen derjenigen Länder einsetzen, die ihre Positionen trotz unmit-
telbarer Betroffenheit kaum durchzusetzen vermögen. Ebenso 
sollte die Entwicklungspolitik die Einhaltung der Vereinbarungen 
und Verpflichtungen der Industrieländer im Sinne der benachteilig-
ten Entwicklungsländer verfolgen. 
  

2. Mobilisierung finanzieller Ressourcen für die Bereitstellung von GGG 
 
GGG: 
Die Suche nach  
einer zweck- 
entsprechenden  
Finanzierung 
 
 

Die traditionelle EZA unterscheidet sich, wie gezeigt, in Bezug auf 
ihre Ausrichtung vielfach von einer Zusammenarbeit im Bereich 
der GGG. Somit ist für die Produktion von GGG auch eine sinnvol-
le und gerechte Finanzierungslösung zu suchen. EZA-Gelder sind 
einzusetzen, wenn es um die Armutsbekämpfung im Dienste der 
globalen Gerechtigkeit geht und das Augenmerk auf der Begünsti-
gung benachteiligter Länder, Regionen und Bevölkerungsgruppen 
im Süden liegt. Eine Mobilisierung zusätzlicher Budgetmittel ist 
anzustreben, wenn es sich um die Bereitstellung von Ressourcen 
für die Produktion eines Gemeinschaftsgutes handelt, welches im 
nationalen Eigeninteresse auch der nördlichen Länder produziert 
wird. Die Nachfrager im Norden bezahlen die Anbieter im Süden 
sozusagen für erbrachte Leistungen. Das Augenmerk liegt dabei 
auf einem „issue“ respektive einem zu produzierenden Gut im In-
teresse potentiell aller Staaten.  
 
Die EZA hat in Bezug auf die sinnvolle Zuordnung der Finanzmittel  
eine besondere Rolle einzunehmen: Finanzielle Mittel für die Pro-
duktion von GGG müssen um- und ausgelagert werden. EZA-Gel-
der sind weiterhin für das Kerngeschäft, die Armutsbekämpfung im 
Süden, einzusetzen. Lasten, die nicht zum Kerngeschäft der EZA 
gehören, sind auch nicht durch EZA-Budgetmittel zu tragen. 
  
Wie gezeigt, sind GGG in vielen Fällen armutsrelevant, auch wenn 
deren Produktion gar im primären Interessen des Nordens liegt 
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(z.B. Finanzstabilität). Somit kann die Armutsbekämpfung zuwei-
len nicht klar von der Produktion von GGG getrennt werden; das-
selbe gilt für die jeweilige Finanzierung. Die nachfolgenden Faust-
regeln liefern Anhaltspunkte für eine Unterscheidung.  
 

EZA und GGG: 
Faustregeln für die 
Finanzierung 
 

EZA-Gelder können eingesetzt werden für: 
 

• Die Finanzierung von Anliegen der Armutsbekämpfung, die 
nicht den Kriterien von RGG oder GGG entsprechen  
(Zugang zu sauberem Wasser, Behandlungsmöglichkeiten für AIDS-Patien-
ten, Fair trade Arrangements) 

 

• Die Produktion von RGG im Interesse des Südens 
(Eindämmung der Verwüstung, Kontrolle ansteckender Tropenkrankheiten, 
Schutz relevanter Wassereinzugsgebiete) 
 

• Beiträge an den Süden für die Produktion von GGG, die im 
hauptsächlichen Interessen des Südens liegen 
(Eindämmung von HIV/AIDS, Schutz der Fischbestände und Meeresres-
sourcen, Produktion von Wissen und Technologien, die für Entwicklungs-
länder relevant sind) 
 

Nicht-EZA-Gelder müssen verwendet werden für: 
 

• Beiträge an den Süden für die Produktion von GGG, die im 
hauptsächlichen Interessen des Nordens liegen  
(Finanzstabilität, Biodiversität, Unterbindung des Drogenhandels, Eindäm-
mung infektiöser Krankheiten wie SARS, internationale Flugsicherheit) 

 
Eine gemischte Finanzierung (EZA-Gelder und Nicht-EZA-Gel-
der) kommt in Betracht für: 
 

• Die Produktion von GGG im gegenseitigen Interesse des 
Nordens und des Südens  
(Klimastabilität, Frieden und Sicherheit, Verhinderung von Öltankerkatastro-
phen) 

  
Nicht-EZA-Gelder können aus folgenden Quellen stammen: 
 
Marktkonforme Lösungen: 
  

 Anwendung des Verursacherprinzips auf nationaler Ebene 
(z.B. die Besteuerung nichterneuerbarer Ressourcen, Len-
kungsabgaben auf umweltschädigenden Produkten und Pro-
duktionsverfahren, Abgeltung von Nutzungsverzichten im Inte-
resse von GGG) 

 

 Anwendung des Verursacherprinzips auf internationaler Ebe-
ne: (z.B. die Einführung international koordinierter Abgaben auf 
dem Flugbenzin, Einführung einer Devisentransaktionssteuer) 

 
Öffentliche Mittel 
 

 Budgets anderer Departemente und Bundesämter (z.B. Beiträ-
ge des Bundesamts für Gesundheit an die Eindämmung von 
SARS in Südchina) 

 
Öffentlich-private Mittel 
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 Öffentliche Partnerschaften mit der Privatwirtschaft (z.B. öffent-
lich-private „Mischinvestitionen“ zugunsten der Stärkung von 
Wettbewerbsinstanzen in Entwicklungsländern) 

 
Private Mittel 
 

 Zuwendungen durch Stiftungen oder Einzelpersonen (z.B. die 
Förderung von ökologisch verantwortlichem Unternehmertum 
in Lateinamerika durch die AVINA-Stiftung) 

 
Themenbezogene finanzielle Ressourcen könnten in einen inter-
nationalen „issue fonds“ einbezahlt werden, der analog zum „Glo-
bal Fund“ gegen Aids, Tuberkulose und Malaria oder zur „Global 
Environmental Facility (GEF)“ der Bereitstellung eines bestimmten 
RGG oder GGG dient. Allerdings besteht die Gefahr, dass derar-
tige „Global Issue Funds“ lokale Anstrengungen unterminieren 
und Parallelstrukturen etablieren. 
 

Finanzierungs- 
möglichkeiten: 
Ein Beispiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verursacherprinzip  
kann angewendet werden 
 
 
 
 
 
Das Verursacher- 
prinzip kann nicht 
angewendet werden 
 
           
 
 
 

Mögliche Optionen für die Finanzierung eines GGG sollen anhand 
der „Klimastabilität“ aufgezeigt werden:  
 
 
                       
                      Marktwirtschaftliche  
                      Lösungen 
 
 
 
 
                Finanzierung durch 
                     die Privatwirtschaft 
 
 
                      Finanzierung  
                     durch Privatpersonen 
 
 
 
                
 
 
 
                
 
                
               Öffentliche Finanzierung 
               durch Industrieländer  
 
              
             Öffentliche Finanzierung  
             durch Entwicklungsländer 
 
 
 
                         Finanzierung durch  
                         Internationale   
                         Organisationen und  
                         Finanzinstitute 

Marktwirtschaftliche Instrumente: handelbare 
Verschmutzungsrechte, Abgaben auf umweltbe-
lastenden Produkten (Ökosteuern, tiefere MwSt 
für umweltfreundliche Produkte), Energiesteuer 

Finanzierung über Glücksspiele, globaler Lotte-
riefonds, Belastung der Kreditkartenumsätze 

Nationale Ressourcen zur Umsetzung der Kli-
makonvention, Subventionskürzung für um-
weltschädigende Produkte und Produktionsver-
fahren; EZA-Gelder für Programme der techni-
schen Kooperation und weitere armutsrelevante 
Massnahmen; Nicht-EZA-Gelder zur Finanzie-
rung der Mehrkosten, die im Süden bei der 
Umstellung auf umweltfreundliche Technolo-
gien anfallen (incremental costs); Berücksichti-
gung von Umweltkriterien bei der Vergabe von 
Exportkrediten

Nationale Ressourcen zur Umsetzung der Kli-
makonvention; Subventionskürzung für um-
weltschädigende Produkte und Produktionsver-
fahren 

Administration von internationalen Fonds (Glo-
bal Environmental Facility GEF) zur Finanzie-
rung von incremental costs; Finanzierung des 
Monitoring der Umsetzung; Koordinierung von 
internationalen Lenkungsabgaben (z. B. auf 
Flugbenzin 

Privatwirtschaftliche Investitionen in umwelt-
freundliche Technologien, Verwendung erneu-
erbarer Ressourcen; freiwillige Selbstbeschrän-
kungen und Kontrollen 
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Die entwicklungs- 
politische Rolle   
der EZA 

In Fragen der Finanzierung von GGG liegt die entwicklungs-
politische Rolle der EZA beim Engagement zugunsten einer 
zweckmässigen Zuordnung der Finanzmittel für die Bereitstellung 
von GGG, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebe-
ne. Die Gelder, die gegenwärtig aus dem Haushalt der EZA für die 
Finanzierung von GGG abgezogen werden, müssen in andere 
Budgets umgelagert und durch jene bestritten werden. Eventuell 
sind zusätzliche Mittel zu generieren. Die EZA hat sich auf ihr 
Kerngeschäft zu konzentrieren; finanzielle Lasten für Aktivitäten, 
die nicht dazu gehören, sind auch nicht durch EZA-Budgetmittel 
zu tragen. 
 
Als Finanzquellen für die Bereitstellung von GGG dienen nicht nur 
private und privatwirtschaftliche Akteure, Departemente und Bun-
desämter, in deren Ressort ein GGG fällt, oder Märkte, die durch 
die Einführung des Verursacherprinzips geschaffen werden. Auch 
auf internationaler Ebene sollte sich die Schweiz für die Erschlies-
sung von Finanzquellen für die Bereitstellung von GGG einsetzen. 
Diese Einsicht hat sich bis anhin aber noch kaum durchgesetzt: 
So wurde der Vorschlag Kanadas anlässlich des Weltsozialgipfels 
im Jahr 2000, die Einführung einer Devisentransaktionssteuer zu 
studieren, von der Schweiz nicht unterstützt. Auch als im Rahmen 
des Internationalen Währungsfonds die Schaffung von Sonderzie-
hungsrechten zur Entwicklungsfinanzierung debattiert wurde, 
stand die Schweiz auf der ablehnenden Seite.  
 

3. Institutionelle Ausgestaltung von internationalen GGG-Regimes 
 
GGG-Regimes:  
Entscheidungsträger 
vs.  
Stakeholder?   

Das Erzielen von Nachhaltigkeit und „Ownership“ bei der Erstel-
lung von GGG erfordert (wie auch in der traditionellen EZA) die 
Partizipation aller Stakeholder in den Entscheidungsprozessen: 
Alle betroffenen Staaten und Bevölkerungsgruppen müssen bei 
Anliegen, die sie direkt betreffen, ein Mitspracherecht erhalten. Es 
sind also institutionelle Vorkehrungen zu treffen, die eine tatsächli-
che Partizipation gerade der Entwicklungsländer bei der Festle-
gung von prioritären GGG sowie bei der Ausgestaltung der GGG-
Produktionsprozesse gewährleisten. 
 
GGG-Regimes entsprechen heute aber im Normalfall nicht diesen 
Anforderungen: Die Gruppe der Entscheidungsträger deckt sich 
kaum mit derjenigen der Stakeholder, und Verhandlungsprozesse 
finden häufig zwischen sehr ungleichen Partnern und nach unde-
mokratischen und intransparenten Regeln statt. Direkte Auswir-
kungen davon sind eine fehlende Legitimität und Glaubwürdigkeit 
von GGG-Regimes, eine mangelhafte Motivation vieler Staaten, 
getroffene Vereinbarungen auch umzusetzen sowie, im Endeffekt, 
ein Unterangebot an GGG. 
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Die Ohnmacht  
der Mehrheit:   
Ein Beispiel 

Finanzstabilität: Entscheide im Norden – Auswirkungen auch im Süden 

Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs zwischen Nord und Süd im Zuge der 
Globalisierung und damit verbunden die Öffnung der Finanzmärkte führen zu 
einer erhöhten Gefahr der Destabilisierung. Gerade schwächere Volkswirtschaf-
ten im Süden sind dabei besonders verletzlich, was die Asienkrise Ende der 
90er Jahre auf eindrückliche Weise vor Augen führte. 

Innerhalb der Weltbank und dem IWF, den hauptsächlichen Produzenten von 
„Finanzstabilität“, werden die Stimmrechte aber aufgrund der Finanzkraft der 
einzelnen Staaten zugeteilt. Somit bestimmen also die nördlichen Länder trotz 
der direkten Betroffenheit gerade auch des Südens über die Art und Weise der 
Produktion dieses GGG. Im Jahre 2000 hatten 158 Entwicklungs- und Transiti-
onsländer eine Stimmkraft von 39 Prozent, während 24 Industrieländer 61 Pro-
zent auf sich vereinigten. Oder anders ausgedrückt: Die Schweiz verfügt mit 7 
Millionen Einwohnern im IWF über fast das gleiche Stimmgewicht wie Ägypten, 
Bangladesch und Indonesien zusammen mit 414 (2001) Millionen Einwohnern. 

 
Die entwicklungs- 
politische Rolle 
der Schweiz:  
Anliegen ... 

 
Aufgrund ihrer langen (direkt-)demokratischen, rechtsstaatlichen 
und föderalistischen Tradition ist es für die Schweiz nichts als fol-
gerichtig, sich auch auf internationaler Ebene für demokratische 
und transparente Partizipationsmechanismen einzusetzen. Kon-
kret sollte sie Position ergreifen für:  
 
• die Repräsentativität multilateraler Entscheidungsgremien: 

Alle Stakeholder müssen in Entscheidungsgremien vertreten 
sein und ein angemessenes Stimmrecht haben. Nur so kann 
die Schnittmenge zwischen Entscheidungsträgern und Betrof-
fenen maximiert werden. Stimmrechte sollen nicht aufgrund 
der Finanzkraft der Staaten („one dollar, one vote“) zugeteilt 
werden. 

 

• faire Verhandlungsprozesse: Verhandlungsprozesse sollen 
demokratisch und transparent ausgestaltet sein und somit zwi-
schen „gleichen Partnern“ stattfinden. Alle Stakeholder sollen 
ihre Interessen und Anliegen offen kundtun können; auch ab-
weichende Meinungen von Entwicklungsländern sind zu res-
pektieren und ihre Vorschläge  ernst zu nehmen. Konsultatio-
nen sollen öffentlich sein und nach transparenten Regeln 
durchgeführt werden. Wirtschaftlicher oder politischer Druck 
(„Power Play“) der Starken gegenüber schwächeren Entwick-
lungsländern sollte demgegenüber verpönt sein.  

 

• föderalistische Grundsätze auch auf internationaler Ebene: 
Bei der Produktion von GGG ist der Kreis der Zahler und Nutz-
niesser nicht identisch. Trotzdem sollen Entscheide im Sinne 
des Subsidiaritätsprinzips möglichst basisnah gefällt werden. 
Nur so können Verantwortung und „Ownership“ gestärkt und 
ein Mehr an „Bürgernähe“, Effizienz und Transparenz erzielt 
werden. Somit sollen auch bei der Produktion von GGG jene 
Entscheide auf internationaler Ebene gefällt werden, die nicht 
auf regionaler, nationaler oder lokaler Ebene gefällt werden 
können (z.B. Fragen der Zielsetzung, der Verantwortlichkeit 
und der Finanzierung). Konkrete Massnahmen zur Umsetzung 
der Vereinbarungen, die je nach Land oder Region unter-
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schiedlich sein können, sollen dementsprechend dezentral ent-
schieden werden. Auch sollen als Option plurilaterale Abkom-
men in Betracht gezogen werden.  

 
 

• Die Stärkung der Verhandlungskapazitäten der Entwick-
lungsländer: Die Gewährleistung einer effektiven Partizipation 
der Entwicklungsländer in internationalen Gremien beschränkt 
sich nicht nur auf die Schaffung demokratischer und transpa-
renter Strukturen. Sie erfordert auch die Stärkung der Verhand-
lungsmacht der Entwicklungsländern und ihrer Delegationen. 
In diesem Sinne müssen seitens der Industrieländer ange-
wandte Forschung gefördert, „capacity building“-Massnahmen 
durchgeführt und die Bildung von Interessenkoalitionen mit 
starker Führung seitens der Entwicklungsländer unterstützt 
werden. Bisherige Bemühungen haben die Bedeutung, aber 
auch die Grenzen aufgezeigt; zuweilen liegt der Engpass auch 
im politischen Willen der Entwicklungsländer selber. Trotzdem 
ist das Potential dieses Ansatzes noch nicht ausgeschöpft und 
die Stärkung der Verhandlungskapazitäten könnte durch einen 
Ressourcen-Pool gefördert werden, der durch die Industrie-
länder finanziert und durch die Entwicklungsländer adminis-
triert würde. 

 
... und 
Spannungsfelder 
 

Ein verstärktes Engagement der Schweiz zugunsten einer Demo-
kratisierung der internationalen Strukturen, Partizipationsmecha-
nismen und GGG-Regimes bringt aber offensichtliche Interessen-
konflikte mit sich. Eine Demokratisierung der Bretton Woods-Insti-
tutionen z.B. würde unweigerlich zu einem Stimmrechtsverlust der 
Schweiz in diesen Gremien führen. Das Modell „Helvetistan“, die 
Einnahme eines der 24 Sitze durch die Schweiz unter gleichzei-
tiger Vertretung von Kirgistan, Aserbaidschan, Polen, Uzbekistan, 
Tadschikistan und Turkmenistan, wäre kaum mehr haltbar.  
 
Ähnliches gilt für den im Rahmen der WTO-Verhandlungen ver-
folgten „Paketansatz“. Dieser lässt den Mitgliedsländern nur die 
Wahl, alle Abkommen (z.B. inklusive dem Patentschutz) oder aber 
keines anzunehmen, obschon sich eine Mehrzahl der Entwick-
lungsländer gegen die Globalisierung des Immaterialgüterrechts 
wehrte. Bei einer separaten Unterzeichnungmöglichkeit hätten 
viele Entwicklungsländer dem TRIPS-Abkommens ihre Unterstüt-
zung versagt – auch dies entgegen der offiziellen Position der 
Schweiz, die für einen Ausbau des Patentschutzes eintritt.  
 

Ein Vorzeigebeispiel:   
das  
Montreal-Protokoll 
 

Das Ozon-Regime: demokratische Entscheidfindung und Abgeltung der 
Mehrkosten durch Industrieländer  

Das 1987 geschaffene Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht schuf 
erstmals unterschiedliche Normenkataloge für Industrie- und Entwicklungslän-
der. Und, anders als im Handelsrecht, sind die konkreten Inhalte dieser Normen 
nicht mehr Ermessenssache alleine der Industrieländer: Hierüber entscheidet 
die Vertragsstaatenkonferenz, auf der die Entwicklungsländer seit 1990 als 
Gruppe ein Vetorecht innehaben. Zudem entscheidet nicht Verhandlungsmacht, 
sondern alleine die politische Zugehörigkeit zur Gruppe der Entwicklungsländer 
sowie ein FCKW-Verbrauch von weniger als 300 Gramm pro Einwohner (ein 
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Schwellenwert, den fast alle Entwicklungsländer bereits 1987 unterschritten hat-
ten), über die Beanspruchung von Privilegien. 

Ein weiterer Verhandlungserfolg der Entwicklungsländer im Ozon-Regime stellt 
die Abgeltung von Mehrkosten durch die Industrieländer dar, die Entwick-
lungsländern bei der Umsetzung der Verträge entstehen. Die Industrieländer 
akzeptierten 1990 nicht nur die Übernahme sämtlicher Mehrkosten selbst gros-
ser Entwicklungsländer wie Indien oder China, sondern sie willigten sogar ein, 
diese Zahlungen an der Weltbank vorbei über einen eigenständigen, neu ge-
gründeten internationalen Fonds zur Umsetzung des Ozonvertrages zu leisten, 
wie es die Entwicklungsländer gefordert hatten. Die Vertragsstaatenkonferenz, 
in der die Entwicklungsländer ein Vetorecht haben, entscheidet über die Ver-
wendung dieser Mittel. Entscheide über Finanztransfers zwischen Nord und 
Süd oder Reduktionsstandards können nur mit Zustimmung der Mehrheit der 
Entwicklungsländer und der Mehrheit der Industrieländer getroffen werden. Die 
Nichtregierungsorganisationen haben weitgehende Mitspracherechte. 
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Ausblick: Neue Strategien für Neue Herausforderungen 
 
 
 

 
Unser aller Wohlergehen hängt in immer stärkerem Masse auch 
von Gütern ab, die „von aussen“ beeinflusst und somit nicht mehr 
durch nationale Politikmassnahmen alleine bereitgestellt werden 
können. Unsere Gesundheit wird tangiert durch grenzüberschrei-
tende Krankheiten. Unsere Ersparnisse werden durch internatio-
nale Finanzkrisen gefährdet. Unser Wissen profitiert vom sich 
stets vergrössernden Technologiebestand in der Welt. Unsere per-
sönliche Sicherheit hängt ab vom Ausmass der internationalen Kri-
minalität. Unsere Umwelt wird beeinflusst durch Bemühungen zum 
Schutz (oder auch nicht) der natürlichen Umwelt weltweit. Zur Ver-
meidung von Globalen Gemeinschaftsübeln respektive zur Erstel-
lung von Globalen Gemeinschaftsgütern ist also internationale Zu-
sammenarbeit von Nöten. 
 
Diese Zusammenarbeit ist nicht deckungsgleich mit der traditio-
nellen Entwicklungszusammenarbeit zur Bekämpfung von Armut 
in Entwicklungsländern. Trotzdem werden aber gerade bei Finan-
zierungsfragen beide Arten von Zusammenarbeit gleich behandelt 
und die Erstellung von GGG somit mit EZA-Geldern finanziert. 
Neue Herausforderungen benötigen aber neue Lösungsansätze.   
 
Die internationale Kooperation zur Produktion von GGG sollte zu 
einem integralen Bestandteil der nationalen Innenpolitik gemacht 
werden. Dies könnte z.B. dadurch geschehen, dass alle Departe-
mente und Bundesämter, die für die Erstellung von Gütern mit glo-
baler Reichweite verantwortlich sind, in ihrer Budgetplanung expli-
zit aufzeigen, welche Güter internationale Kooperation erfordern, 
wie sich die geplante Zusammenarbeit gestalten könnte und wel-
che finanziellen Kosten daraus resultieren. Die betroffenen Instan-
zen müssten also angeben, welche der geplanten Aktivitäten und 
Ausgaben im Inland und welche im Ausland zu tätigen sind. Durch 
dieses verstärkte „Issue Management“ würde die traditionelle Kluft 
zwischen Innen- und Aussenpolitik überbrückt und es wäre nicht 
mehr länger nötig, Ressourcen für die GGG-Produktion aus dem 
EZA-Budget abzuleiten. Der erstrebte 0,4% Anteil am Bruttoin-
landprodukt muss dem Kerngeschäft der EZA zugute kommen: 
der Armutsbekämpfung.  
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